
DAS INDIVIDUELLE
Informationen aus dem Wirtschafts-,
Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht

Die Familienpfl egezeit sieht vor, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit über ei-
nen Zeitraum von maximal 2 Jahren auf bis zu 15 Stunden wöchentlich 
reduzieren können, wenn sie einen Angehörigen pfl egen. Wird zum Beispiel 

die Arbeitszeit in der Pfl egephase auf 50 % reduziert, erhalten die Beschäftigten wei-
terhin 75 % des letzten Bruttoeinkommens. 

Zum Ausgleich müssen sie später wieder voll arbeiten, bekommen in diesem Fall aber 
weiterhin nur 75 % des Gehalts – so lange, bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist.

Um gerade für kleinere und mittlere Unternehmen die Risiken einer Berufs- und Er-
werbsunfähigkeit zu minimieren, muss jeder Beschäftigte, der die Familienpfl egezeit 
in Anspruch nimmt, zu diesem Zeitpunkt eine Versicherung abschließen. Die Prämien 
sind gering. Die Versicherung endet mit dem letzten Tag der Lohnrückzahlungsphase der 
Familienpfl egezeit.

Beitragszahlungen in der Familienpfl egezeit und die Leistungen der Pfl egeversicherung 
zur gesetzlichen Rente bewirken zusammen einen Erhalt der Rentenansprüche. Diese 
Ansprüche steigen mit der Höhe der Pfl egestufe. Damit halten pfl egende Angehörige, 
trotz Ausübung der Pfl ege, die Rentenansprüche etwa auf dem Niveau der Vollzeitbe-
schäftigung.
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In der betrieblichen Praxis orientiert sich die Familienpfl egezeit am Modell der Alters-
teilzeit. Das bedeutet: Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen eine Vereinbarung zur 
Familienpfl egezeit ab. Der Arbeitgeber beantragt dann eine Refi nanzierung beim Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Gemäß dem Pfl egezeitgesetz (Pfl egeZG) sind Beschäftigte, in Betrieben mit  
mehr als 15 Arbeitnehmern von der Arbeitsleistung vollständig oder teil-
weise freizustellen, wenn sie einen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pfl egen. Die Pfl egezeit beträgt für jeden pfl egebedürf-
tigen nahen Angehörigen höchstens 6 Monate.

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall teilte ein Arbeitnehmer 
seinem Arbeitgeber im Februar 2009 mit, dass er im Zeitraum vom 15. bis 19.6.2009 
seine pfl egebedürftige Mutter (Pfl egestufe I) unter Inanspruchnahme von Pfl egezeit in 
häuslicher Umgebung pfl egen werde. Dem stimmte der Arbeitgeber zu. Mit Schreiben 
vom 9.6.2009 zeigte der Arbeitnehmer an, er werde seine Mutter auch am 28. und 
29.12.2009 pfl egen. Hier widersprach der Arbeitgeber. Als Begründung führte er aus, 
dass der Arbeitnehmer nicht berechtigt sei, für denselben Angehörigen Pfl egezeit in 
mehreren Zeitabschnitten zu nehmen. Der Arbeitnehmer ist jedoch der Auffassung, dass 
ihm weiterhin Pfl egezeit bis zu einer Gesamtdauer von sechs Monaten abzüglich der 
bereits genommenen Woche zusteht.

Das BAG kam zu dem Entschluss, dass das Pfl egeZG dem Arbeitnehmer ein einmaliges 
Gestaltungsrecht gibt, das er durch die Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber, Pfl ege-
zeit zu nehmen, ausübt. Mit der erstmaligen Inanspruchnahme von Pfl egezeit ist dieses 
Recht erloschen. Dies gilt selbst dann, wenn die genommene Pfl egezeit die Höchstdauer 
von 6 Monaten unterschreitet.

Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Das Zeugnis darf keine Formu-
lierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus der äußeren 
Form oder dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeitnehmer zu 
treffen (Grundsatz der Zeugnisklarheit).

In einem Fall aus der betrieblichen Praxis war ein Arbeitnehmer vom 1.4.2004 bis zum 
28.2.2007 als Mitarbeiter im „SAP Competence Center“ eines Unternehmens beschäf-
tigt. Der Arbeitgeber erteilte ihm unter dem Beendigungsdatum ein Zeugnis. Dieses 
enthielt auszugsweise folgenden Absatz: „Wir haben den ... als sehr interessierten und 
hochmotivierten Mitarbeiter kennengelernt, der stets eine sehr hohe Einsatzbereitschaft 
zeigte. Der ... war jederzeit bereit, sich über die normale Arbeitszeit hinaus für die Belan-
ge des Unternehmens einzusetzen. Er erledigte seine Aufgaben stets zu unserer vollen 
Zufriedenheit.“

Der Arbeitnehmer wendet sich gegen die Formulierung „kennengelernt“. Er hat die Auf-
fassung vertreten, diese Formulierung werde in der Berufswelt überwiegend negativ 
verstanden. Damit bringe der Arbeitgeber verschlüsselt zum Ausdruck, dass gerade das 
Gegenteil der jeweiligen Aussage zutreffe.

Das Bundesarbeitsgericht hat hier entschieden, dass die im Zeugnis enthaltene Formu-
lierung, „als sehr interessierten und hochmotivierten Mitarbeiter kennengelernt“, aus 
Sicht des objektiven Empfängerhorizonts nicht den Eindruck erweckt, das Unternehmen 
attestiere dem Arbeitnehmer in Wahrheit Desinteresse und fehlende Motivation. 

Nur eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Unterrichtung über ei-
nen beabsichtigten Betriebsübergang setzt die einmonatige Frist für den 
Widerspruch des Arbeitnehmers gegen den Übergang seines Arbeitsverhält-
nisses auf den Betriebserwerber in Lauf.
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Folgender Sachverhalt lag den Richtern des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Entschei-
dung vor: Mit Schreiben vom 25.10.2008 unterrichtete ein Unternehmen seine Mit-
arbeiter über einen zum 1.12.2008 geplanten Betriebsübergang auf die T-GmbH. Ein 
Arbeitnehmer widersprach dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf diese GmbH 
zunächst nicht und erbrachte für diese seine Arbeitsleistung. Am 13.5.2009 schloss 
er einen Aufl ösungsvertrag mit der T-GmbH. Nach diesem sollte das Arbeitsverhältnis 
zum 30.6.2009 enden und der Arbeitnehmer bei seinem Ausscheiden eine einmalige 
Sonderzahlung und eine Abfi ndung für den Verlust seines Arbeitsplatzes erhalten. Mit 
Anwaltsschreiben vom 18.5.2009 widersprach der Arbeitnehmer dem Übergang seines 
Arbeitsverhältnisses. Diesen Widerspruch wies der Arbeitgeber als verspätet zurück.

Der Arbeitnehmer hält seinen Widerspruch für rechtzeitig. Er sei über den Betriebsüber-
gang durch den Arbeitgeber nicht ordnungsgemäß unterrichtet worden. Sein Arbeits-
verhältnis bestehe deshalb fort.

Das BAG hat den Widerspruch vom 18.5.2009 als verspätet erachtet. Das Unterrich-
tungsschreiben des Arbeitgebers vom 25.10.2008 habe den gesetzlichen Erfordernissen 
genügt, weshalb die Widerspruchsfrist mit Zugang des Unterrichtungsschreibens an den 
Arbeitgeber zu laufen begonnen habe.

In ihrem Urteil vom 6.7.2011 hatten die Richter des Bundesgerichtshofs 
(BGH) über folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Ein Mieter bewohnte in 
München eine Einzimmerwohnung. Mit Schreiben vom 29.4.2008 kündigte 
der Vermieter das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs zum 31.1.2009.

In dem Kündigungsschreiben ist ausgeführt, dass die Tochter nach Been-
digung eines Auslandsstudienjahrs in Neuseeland ihr Studium in München 

fortsetzen und auch einen eigenen Hausstand begründen wolle. In ihr ehemaliges Kin-
derzimmer in der elterlichen Wohnung könne sie nicht wieder zurück, weil dies inzwi-
schen von ihrer Schwester genutzt werde.

Der BGH hat seine Rechtsprechung bekräftigt, dass dem Begründungserfordernis für 
eine Eigenbedarfskündigung des Vermieters Genüge getan wird, wenn das Kündigungs-
schreiben den Kündigungsgrund so bezeichnet, dass er identifi ziert und von anderen 
Gründen unterschieden werden kann. Dies ist bei dem o. g. Sachverhalt der Fall. 

Bei einer Kündigung wegen Eigenbedarfs reicht es grundsätzlich aus, dass der Vermieter 
die Person bezeichnet, für die die Wohnung benötigt wird, und das Interesse darlegt, das 
diese Person an der Erlangung der Wohnung hat. Zudem brauchen Umstände, die dem 
Mieter bereits zuvor mitgeteilt wurden oder die ihm sonst bekannt sind, im Kündigungs-
schreiben nicht nochmals wiederholt zu werden.

Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) haftet, wer ein unter Lebenden erwor-
benes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma fortführt, (auch) für alle 
im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren In-
habers. Die Haftung des HGB greift nach gefestigter Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs ein, wenn zwar der Unternehmensträger wechselt, das 

Unternehmen selbst aus der Sicht des maßgeblichen Verkehrs aber im Wesentlichen 
unverändert unter der alten Firmenbezeichnung fortgeführt wird.

Erwerb im Sinne des HGB ist jede Unternehmensübertragung und -überlassung. Von 
einer Unternehmensfortführung geht der maßgebliche Verkehr aus, wenn ein Betrieb 
von einem neuen Inhaber in seinem wesentlichen Bestand unverändert weitergeführt 
wird, der Tätigkeitsbereich, die innere Organisation und die Räumlichkeiten ebenso wie 
Kunden- und Lieferantenbeziehungen jedenfalls im Kern beibehalten und/oder Teile des 
Personals übernommen werden.

Die Haftungsfolge greift auch dann ein, wenn einzelne Vermögensbestandteile oder Be-
tätigungsfelder von der Übernahme ausgenommen sind, solange nur der den Schwer-
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punkt des Unternehmens bildende wesentliche Kern desselben übernommen wird, sodass 
sich der nach außen für die beteiligten Verkehrskreise in Erscheinung tretende Tatbe-
stand als Weiterführung des Unternehmens in seinem wesentlichen Bestand darstellt.

Diese Haftung für vom früheren Besitzer begründete Verbindlichkeiten kann jedoch 
durch einen zwischen Erwerber und Vorbesitzer vereinbarten und im Handelsregister 
eingetragenen Haftungsausschluss ausgeschlossen werden. Ein Haftungsausschluss ist 
allerdings nur eintragungsfähig, wenn unter Anwendung der o. g. Grundsätze die ernst-
hafte Möglichkeit in Betracht kommt, dass die Voraussetzungen der o. g. Regelungen 
des HGB zur Haftung gegeben sein könnten.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kann sich ein Ehegatte nur mit 
Einwilligung des anderen Ehegatten verpfl ichten, über sein Vermögen im 
Ganzen zu verfügen. Hat er sich ohne Zustimmung des anderen Ehegatten 
verpfl ichtet, so kann er die Verpfl ichtung nur erfüllen, wenn der andere Ehe-
gatte einwilligt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bedürfen nicht nur solche 
Geschäfte eines Ehegatten der Einwilligung des anderen, die auf die Übertragung seines 
gesamten Vermögens als solchen gerichtet sind, sondern auch Verträge über die Veräu-
ßerung eines einzelnen Vermögensgegenstandes, sofern das Objekt der Veräußerung im 
Wesentlichen das ganze Vermögen des Veräußerers darstellt und der Vertragspartner 
dies weiß oder zumindest die Verhältnisse kennt, aus denen sich dies ergibt. Bei einem 
großen Vermögen soll die Verfügung dann nicht zustimmungsbedürftig sein, wenn 
mindestens 10 % des ursprünglichen Gesamtvermögens verbleiben.

Bei der Bestellung von Grundpfandrechten ist die Einwilligung des Ehegatten nur dann 
erforderlich, wenn sie den Wert des Grundstücks im Wesentlichen erschöpfen. Die Be-
stellung einer Grundschuld soll dann der o. g. Regelung des BGB unterfallen, wenn ihr 
Betrag den Grundstückswert zu 90 % ausschöpft, sofern das Grundstück seinerseits 
90 % des gesamten Vermögens beträgt.

Gerade Kleinunternehmer, die auf der eigenen Internetseite oder über Platt-
formen wie Ebay und Amazon Handel treiben, geraten durch überzogene 
Abmahnkosten schnell in fi nanzielle Bedrängnis. Nach Aussage des Bun-
desjustizministeriums wird demnächst ein Gesetzentwurf vorgelegt, der den 
fi nanziellen Anreiz für solche Abmahnungen reduzieren soll.

Der Gesetzentwurf soll vor allem kleinen Händlern und Existenzgründern helfen, die sich 
mit dem Internethandel eine Existenz aufbauen oder ein neues Geschäftsfeld erschlie-
ßen wollen. Da moderne Software auch geringste Wettbewerbsverstöße im Internet 
mit wenig Aufwand aufspürt, wurden auch Bagatellverstöße in der Vergangenheit oft 
massenhaft abgemahnt. 
Nach der Buttonlösung gegen Internetabzocke von Verbrauchern ist das energische 
Vorgehen gegen missbräuchliche und überteuerte Abmahnungen der nächste Baustein 
für einen insgesamt verbraucher- und unternehmerfreundlicheren Onlinehandel, so das 
Ministerium.

Wird eine Wohnung zu einem verbilligten Mietpreis – etwa an Angehörige – 
vermietet, kann der Vermieter alle Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Wohnung – unter weiteren Voraussetzungen – in voller Höhe als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung absetzen. 
Voraussetzung hierfür war bis 2004, dass die vereinbarte Miete mindestens 
56 % (vorher 50 %) der ortsüblichen Miete betrug.

Bereits 2003 hatte der Bundesfi nanzhof jedoch entschieden, dass der volle Werbungs-
kostenabzug „ohne weitere Prüfungen“ nur dann möglich ist, wenn die vereinbarte Mie-
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te mindestens 75 % der Marktmiete beträgt. Bei einer Miete zwischen 56 und 75 % 
müsse ermittelt werden, ob über einen Zeitraum von 30 Jahren aus der verbilligten 
Vermietung insgesamt ein Totalüberschuss erzielt werden kann. 

Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 führt – ab dem 1.1.2012 – eine Änderung her-
bei, die die verbilligte Vermietung einer Wohnung bereits dann als „vollentgeltlich“ an-
sieht, wenn die Miete mindestens 2/3 der ortsüblichen Miete beträgt. Danach berech-
tigt eine über diesen Betrag hinausgehende Miete zum vollen Werbungskostenabzug 
der entsprechenden Aufwendungen. Liegen die monatlichen Mieteinnahmen unter der 
2/3 Grenze, führt das zu einer zwangsweisen anteiligen Kürzung der abzugsfähigen 
Werbungskosten.

Anmerkung: Wurde in der Vergangenheit eine Miete zwischen 56 und 66 % der orts-
üblichen Miete erhoben, sollte zur Vermeidung von steuerlichen Nachteilen die Miete 
an die erforderliche Mindesthöhe von 66 % der ortsüblichen Miete angepasst werden. 
Wurde in der Vergangenheit eine höhere Miete verlangt, kann auch eine Mietminderung 
für die Parteien in Betracht kommen und vor allem für den Angehörigen von Vorteil sein. 
Lassen Sie sich hier unbedingt vor Änderung oder Abschluss derartiger Verträge beraten!

Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium 
sollen auch in Zukunft nicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
steuerlich berücksichtigt werden können. 

Nach Urteilen des Bundesfi nanzhofs, der das bisherige Abzugsverbot für nicht klar genug 
defi niert gehalten hatte, wurde in einer Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.2011 
eine „Klarstellung der vom Gesetzgeber gewollten Rechtslage“ beschlossen. Zugleich 
soll aber ab 2012 eine Erhöhung des Sonderausgabenabzugs für Ausbildungskosten von 
derzeit 4.000 auf 6.000 € zum Tragen kommen. Die sog. Klarstellung wurde in den Ge-
setzentwurf zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher 
Vorschriften eingefügt. 

Mit den Änderungen soll verdeutlicht werden, dass die erste Berufsausbildung und das 
Erststudium als Erstausbildung der privaten Lebensführung zuzuordnen sind. Die Klar-
stellungen sollen rückwirkend für Veranlagungszeiträume ab 2004 gelten. 

Anmerkung: Die geplante Gesetzesänderung bzw. „Nichtanwendungs-Gesetzgebung“ 
wird in der Fachwelt durchaus kritisch gesehen. In der Fachliteratur wird bereits im 
Vorfeld über die Verfassungsmäßigkeit der neuen gesetzlichen Regelung heftig deba-
tiert und mit Verfassungsbeschwerden gerechnet. Es gilt deshalb weiter der Grundsatz, 
alle Belege für entsprechende Aufwendungen zu sammeln und sie einkommensteuerlich 
rechtzeitig geltend zu machen.

Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, wenn einem Steuerpfl ich-
tigen zwangsläufi g größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehr-
zahl der Steuerpfl ichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Ver-
mögensverhältnisse und gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche 
Belastung) erwachsen. Hierzu gehören insbesondere auch Krankheitskosten.

Unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfi nanzhof mit 3 Ur-
teilen vom 11.11.2010 entschieden, dass zur Geltendmachung von Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Belastungen der Nachweis einer Krankheit und der medizinischen 
Indikation der Behandlung nicht mehr zwingend durch ein vor Beginn der Behandlung 
eingeholtes amts- oder vertrauensärztliches Gutachten bzw. Attest eines öffentlich-
rechtlichen Trägers geführt werden muss. Der Nachweis kann vielmehr auch noch später 
und durch alle geeigneten Beweismittel erbracht werden. 

Durch eine Neuregelung im Steuervereinfachungsgesetz 2011 sollen diese Urteile nicht 
mehr anwendbar sein. Daher hat er Steuerpfl ichtige wieder im Vorfeld den Nachweis der 
Zwangsläufi gkeit von Aufwendungen im Krankheitsfall zu erbringen, und zwar:
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• durch eine Verordnung eines Arztes/Heilpraktikers für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel,
• durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizi-

nischen Dienstes der Krankenversicherung für eine Bade- oder Heilkur, 
• durch eine Bescheinigung des behandelnden Krankenhausarztes für Besuchsfahrten 

zu einem für längere Zeit in einem Krankenhaus liegenden Ehegatten oder Kind.

Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 werden mit Rückwirkung ab 
dem 1.7.2011 die bislang sehr hohen Anforderungen an die elektronische 
Übermittlung von Rechnungen reduziert und so Bürokratiekosten der Wirt-
schaft in Milliardenhöhe abgebaut. 

Unter einer elektronischen Rechnung versteht die Finanzverwaltung eine Rechnung, die 
in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Hierunter fallen Rech-
nungen, die per E-Mail ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Computer-Telefax oder 
Fax-Server, per Web-Download oder im Wege des Datenträgeraustauschs (EDI) über-
mittelt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass eine Signatur nicht mehr 
vorgeschrieben ist, diese gleichwohl aber verwendet werden kann.

Elektronische Rechnungen werden nunmehr umsatzsteuerlich für den Vorsteuerabzug 
anerkannt, wenn die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres In-
halts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet sind und die Rechnung alle ge-
setzlich erforderlichen Angaben enthält. Die Echtheit der Herkunft einer Rechnung ist 
nur dann gewährleistet, wenn die Identität des Rechnungsausstellers sichergestellt 
werden kann. Die Unversehrtheit des Inhalts einer Rechnung ist gewährleistet, wenn 
die nach dem Umsatzsteuergesetz erforderlichen Pfl ichtangaben während der Über-
mittlung der Rechnung nicht geändert worden sind.

Verwendet der Unternehmer keine qualifi zierte elektronische Signatur oder das EDI-
Verfahren, ist durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren, das einen verlässlichen 
Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung schafft, sicherzustellen, dass die Echtheit 
der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts sowie die Lesbarkeit der Rechnung 
gewährleistet sind. Wie das geschehen soll, schreibt die Finanzverwaltung nicht vor. In 
der Praxis wird sie sicherlich kritisch prüfen und eine Art „Beweisführung“ verlangen.

Die Umsatzsteuer entsteht grundsätzlich mit Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums, in dem die Leistung ausgeführt wurde („Soll-Versteuerung“). Auf 
die Bezahlung der Leistung durch den Kunden kommt es dabei nicht an. 

Unternehmern, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 
nicht mehr als 500.000 € betragen hat, haben die Möglichkeit, die Umsatz-

steuer nach vereinnahmten Entgelten zu berechnen („Ist-Versteuerung“). Dabei entsteht 
die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt für die Leistung 
durch den Unternehmer vereinnahmt worden ist, das heißt, die Abführung der Steuer an 
das Finanzamt muss erst erfolgen, wenn und soweit der Kunde gezahlt hat.

Die Umsatzgrenze wurde zum 1.7.2009 bundeseinheitlich auf den bis dahin nur für die 
neuen Bundesländer geltenden Betrag von 500.000 € angehoben. Die Maßnahme war 
bis zum 31.12.2011 befristet. Bei einem Auslaufen der Befristung würde die maßgebli-
che Umsatzgrenze bundesweit auf 250.000 € absinken. Dadurch würde den Unterneh-
men wichtige Liquidität entzogen werden. Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes wird die Umsatzgrenze von 500.000 € dauerhaft fortgeführt.

Wer die Umsatzsteuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung/
Leistung in Anspruch nehmen will, muss u. a. nachweisen, dass die Umsatz-
steuer-Identifi kationsnummer (USt-IdNr.), die vom Abnehmer als Nachweis 
seiner Unternehmereigenschaft vorgelegt wird, im Zeitpunkt der Lieferung 
Gültigkeit hat. Es reicht nicht aus, wenn die USt-IdNr. im Zeitpunkt des 
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Umsatzes vom Abnehmer lediglich beantragt wurde. Zuständig für die Überprüfung der 
USt-IdNr. ist das Bundeszentralamt für Steuern. Die Behörde bestätigt auf Anfrage z. B. 
über das Internet unter http://evatr.bff-online.de/eVatR die Gültigkeit einer USt-IdNr. 

Es wird daher dringend empfohlen, die qualifi zierte Abfrage vor jeder Lieferung bzw. 
Leistung durchzuführen und sich jedes Mal eine Bestätigung auszudrucken. Die derzei-
tige EU-Richtlinie kann von den Prüfern teilweise sehr streng ausgelegt werden, sodass 
die Gefahr der Nichtanerkennung der Umsatzsteuerbefreiung besteht. Während man bei 
einer einfachen Abfrage lediglich die Mitteilung erhält, ob eine USt-IdNr. gültig oder 
ungültig ist, wird bei der qualifi zierten Abfrage auch der Name und die Anschrift der 
Person bestätigt. 

Da ein in betrügerischer Absicht handelnder Leistungsempfänger i. d. R. nicht eine frei 
erfundene USt-IDNr., sondern eine bereits bestehende Nummer eines anderen Unter-
nehmens angibt, kann der Leistungserbringer nur mit einer qualifi zierten Bestätigungs-
abfrage einen Betrug ausschließen. Mit einer solchen Abfrage kann der Unternehmer 
nachweisen, dass er die erforderliche Sorgfalt erbracht hat, die von einem ordentli-
chen Kaufmann erwartet wird. 

Anmerkung: Eine nur bei Beginn der Geschäftsbeziehung erfolgte Abfrage dürfte wohl 
in keinem Fall genügen. Daher sollte diese zumindestens in regelmäßigen Abständen 
wiederholt werden, wenn man nicht bereit ist, bei jeder Lieferung oder Leistung eine 
qualifi zierte Abfrage mit Bestätigungsvermerk vorzunehmen.

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das 
Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozi-
alversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2012 gelten 
folgende Rechengrößen:

• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspfl ichtig, wenn sie im 
Jahr mehr als 50.850 € bzw. im Monat mehr als 4.237,50 € verdienen.

• Die Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
45.900 € bzw. von monatlich höchstens 3.825 € berechnet.

• Die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung be-
trägt 67.200 € (alte Bundesländer – aBL) bzw. 57.600 € (neue Bundesländer – nBL) 
im Jahr.

• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 5.600 € 
(aBL) bzw. 4.800 € (nBL) monatlich berechnet.

• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 2.625 € (aBL)/2.240 € (nBL) mo-
natlich, also 31.500 € (aBL)/26.880 € (nBL) jährlich festgelegt.

• Die Geringfügigkeitsgrenze soll von 400 € auf 450 € monatlich angehoben werden. 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt für das ganze Bundesgebiet 
15,5 %. Davon tragen Arbeitgeber 7,3 % und Arbeitnehmer 8,2 %. Der Beitragssatz für 
die Pfl egeversicherung bleibt bei 1,95 % bzw. bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr 
bereits vollendet haben, 2,2 %; der Rentenversicherungsbeitragssatz reduziert sich auf  
19,6 %. Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung beträgt weiterhin 3 %.

Beiträge zur Kranken-, Pfl ege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur 
Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Bei der Krankenversicherung hat 
der Arbeitnehmer zusätzlich 0,9 % selbst zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pfl e-
geversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. 
Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 1,475 % 
(bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,725 %) und der 
Arbeitgeber 0,475 % des Beitrags zur Pfl egeversicherung.

Sachbezugswerte 2012: Der Wert für Verpfl egung wird ab 1.1.2012 auf 219 € monat-
lich angehoben (Frühstück bleibt bei 47 €, Mittag- und Abendessen erhöht sich auf 

15. Die Sozialversicherungsgrenzen 
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.7.2011 = 0,37 %  1.1.2011 - 30.6.2011 = 0,12 %, 1.7.2010 - 31.12.2010 = 
0,12 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2011: Oktober = 111,1; September = 111,1; August = 111,0; Juli = 111,0; Juni = 110,6; 
Mai = 110,5; April = 110,5; März = 110,3; Februar = 109,8; Januar = 109,2
2010: Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober = 108,4; September = 108,3

Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

je 86 €). Der Wert für die Unterkunft erhöht sich ebenfalls auf 212 €. Bei einer freien 
Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die 
Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende.


